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Beschlussvorlage 
Ref.I/II/013/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtrat 24.03.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Flughafen Nürnberg GmbH (FNG) - Anpassung des Gesellschaftsvertrags an Regelungen  
zur Beschlussfassung der Gremien durch elektronische Kommunikationsmittel (insb.  
Videokonferenz) 
 
Anlagen: 

Sachverhaltsdarstellung 
FNG_Neufassung_Satzung 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Der aktuell gültige Gesellschaftsvertrag der Flughafen Nürnberg GmbH (FNG) enthält keine 
expliziten Regelungen zur Beschlussfassung der Gremien durch elektronische 
Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz). 
 
Die entsprechenden Beschlüsse einer „Gesellschafterversammlung per Videokonferenz“ sind 
dementsprechend bisher in einem nachlaufenden Umlaufverfahren nachzuholen (so geschehen 
mit Umlaufbeschluss 01/2020 der FNG-Gesellschafterversammlung). 
 
Angesichts des anhaltenden Pandemieverlaufs scheint es aus Sicht der Gesellschafter 
angebracht, die FNG-Satzung entsprechend zu modernisieren, damit beschlussfähige 
Gremiensitzungen in Form von Telefon-/Videokonferenzen ermöglicht werden. 
 
Im Zuge dieser Änderungen sollen auch weitere kleinere Änderungen und Klarstellungen sowie 
redaktionelle Anpassungen am Gesellschaftsvertrag beschlossen werden. 
 
Die Neufassung des Gesellschaftsvertrages liegt bei.  
 
Die Neufassung des Gesellschaftsvertrages wurde mit dem zweiten Gesellschafter (Freistaat 
Bayern) und der Geschäftsführung der Flughafen Nürnberg GmbH abgestimmt. 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die geplante Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Flughafen Nürnberg 

GmbH berührt keine Diversity-relevanten Fragestellungen 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Flughafen Nürnberg GmbH 

   Bayerisches Finanzministerium 

   Ref. VII 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Flughafen Nürnberg GmbH zu 
und ermächtigt die Verwaltung den vorgelegten Gesellschaftsvertrag abzuschließen.   
  
Der/die für die Stadt Nürnberg handelnde Vertreter/Vertreterin wird ermächtigt, alle Erklärungen 
abzugeben und alle Maßnahmen zu treffen, die zur Durchführung der Änderung des 
Gesellschafts-vertrages notwendig, erforderlich oder zweckdienlich sind. Dies gilt auch für den 
Fall, dass Änderungen im Entwurf des Gesellschaftsvertrages notwendig werden, soweit es sich 
nicht um wesentliche inhaltliche Änderungen handelt. Änderungen können im weiteren Verfahren 
insbesondere aus kommunalrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher oder steuerlicher Sicht geboten 
sein (z. B. Vorgaben durch Aufsichtsbehörden, Finanzamt oder Registergericht). 
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